
 
 
 
 
 

Schulung zur Cannabisprävention für 
Präventionsbeauftragte der Anbauvereinigungen (Cannabis Social 
Clubs) nach dem Konsumcannabisgesetz (KCanG) 
 

Der Gesetzgeber hat in § 23 Absatz 4 Konsumcannabisgesetz jede Anbauvereinigung verpflichtet, 

eine*n Präventionsbeauftragte*n zu ernennen, welcher als Ansprechperson den Mitgliedern der 

Anbauvereinigung für Fragen der Suchtprävention oder Suchtberatung zur Verfügung steht. Die/Der 

Präventionsbeauftragte stellt außerdem sicher, dass geeignete Maßnahmen zur Erreichung eines 

umfassenden Jugend- und Gesundheitsschutzes sowie zur Suchtprävention getroffen werden. 

Die Fachstelle für Suchtvorbeugung schult zukünftige Präventionsbeauftragte der 

Anbauvereinigungen in einer dreitägigen Fortbildung, von der zwei Tage in Präsenz und ein Tag online 

stattfindet. Die Schulung wird von Fachkräften der Fachstelle für Suchvorbeugung durchgeführt. Nach 

einer erfolgreichen und vollständigen Teilnahme erhalten die Teilnehmenden das Zertifikat, das 

notwendig ist für die Antragstellung bei den Bezirksregierungen. 

Themen der Schulung sind u.a.: 

• Rechtsfragen 

• mögliche Risiken beim Cannabiskonsum 

• Suchtursachen und Suchtentstehung 

• hilfreiche Kommunikation bei suchtgefährdeten Mitgliedern 

• Hilfestellung beim Jugendschutzkonzept 

• Vorstellung des örtlichen Hilfesystems und Möglichkeiten der Vernetzung in Krefeld und der 

Region 

Termine:  

• Do. 7.11., 9:30 – 17:00 Präsenz 

• Fr. 8.11., 14:00 – 17:00 online per Zoom 

• Sa. 9.11., 9:30 – 17:00 Präsenz 

Veranstaltungsort der Präsenztermine: 
Caritas Fachstelle für Suchtvorbeugung, Südstraße 43, 47798 Krefeld (Achtung: nicht barrierefrei!) 
E-Mail: suchtvorbeugung@caritas-krefeld.de 

Kosten: 650,- € brutto inkl. Getränke 

Anmeldefrist: 31.10.2024; Anmeldung bitte per Mail mit Name und Telefonnummer.  

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen telefonisch unter 02151 / 8449413 zur Verfügung. 

 

Mindestteilnehmendenzahl: 6 maximal 16 Personen (Volljährigkeit wird vorausgesetzt). Die 

Rechnungsstellung erfolgt nach Anmeldung. Wir behalten uns vor, die Veranstaltung bei zu geringer 

Teilnehmendenzahl kurzfristig abzusagen. Details zum Ablauf erhalten Sie nach Anmeldeschluss.  

Die Fachstelle für Suchtvorbeugung der Caritas für die Region Krefeld e.V. ist eine nach §23 Abs. 4 

KCanG öffentlich geförderte Einrichtung, die in Kooperation mit der Landesfachstelle für Prävention 

der Suchtkooperation NRW befugt ist, die Schulungen nach dem Mustercurriculum des Bundes 

durchzuführen. 
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